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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO) 

1.1.1 Im Gewerbegebiet GE wird Einzelhandel gemäß § 1 (5) und (9) BauNVO ausge-
schlossen. 

1.1.2 Ausnahmsweise können im Gewerbegebiet GE Verkaufsflächen für den Verkauf 
von Waren zugelassen werden, wenn diese Waren auf dem Grundstück mit einem 
Produktions- oder Handwerksbetrieb verbunden sind, um ausschließlich dort herge-
stellte oder weiter zu verarbeitende oder weiter verarbeitete Produkte zu veräußern, 
wenn die Verkaufsfläche der sonstigen Betriebsfläche untergeordnet ist (sogenann-
tes Handwerkerprivileg). Von einer untergeordneten Verkaufsfläche kann ausgegan-
gen werden, wenn die Verkaufsfläche nicht mehr als 5% der Geschossfläche und 
gleichzeitig maximal 100 m² beträgt. 

1.1.3 Im Gewerbegebiet GE sind die gemäß § 8 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Vergnügungsstätten gemäß § 1 (6) Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 

▪ Grundflächenzahl (GRZ),  
▪ Geschossflächenzahl (GFZ), 
▪ Höhe der baulichen Anlagen (GH). 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
Die Gebäudehöhe wird gemessen zwischen der Oberkante der Lindenstraße (an 
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der Mitte des Gebäudes, senkrecht zur Straße) und dem obersten Punkt der Dach-
begrenzungskante. 

1.3.2 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen und technisch bedingte Dachauf-
bauten (z. B. Anlagen für Lüftung, Klima, Technikbrücken) dürfen die maximal zuläs-
sige Gebäudehöhe um bis zu 1,5 m überschreiten. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

Es wird die abweichende Bauweise festgesetzt. Als abweichende Bauweise gelten 
die Bestimmungen der offenen Bauweise (Gebäude mit seitlichem Grenzabstand), 
wobei auch Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 

1.5 Garagen, Carports und Stellplätze sowie Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.5.1 Im Gewerbegebiet GE können offene Pkw-Stellplätze sowie Fahrradstellplätze und 
ihre Zufahrten auch außerhalb der überbaubaren Fläche (Baufenster) zugelassen 
werden. 

1.5.2 Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
(Baufenster) zulässig. 

1.6 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

1.6.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (1) BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche (Baufenster) zulässig.  

1.6.2 Nebenanlagen im Sinne des § 14 (2) BauNVO können auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche (Baufenster) zugelassen werden.  

1.7 Private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

Die privaten Grünflächen sind der Planzeichnung zu entnehmen. Sie dienen der Ge-
bietseingrünung nach Süden und nach Osten. Bauliche Anlagen sind in den privaten 
Grünflächen nicht zulässig. Innerhalb der südlich gelegenen Grünfläche ist die Er-
richtung von einer Grundstückzufahrt je Grundstück mit einer maximalen Breite von 
10 m zulässig. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Wege- und Stellplatzflächen sind in einer wasserdurchlässigen Oberflächenbefesti-
gung (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, 
Schotterrasen, wassergebundene Decke) auszuführen. Dies gilt für befestigte Flä-
chen, sofern keine Fahrzeuge gereinigt/gewartet werden und kein Lagern von oder 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfolgt. 

1.8.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind im Bebauungsplangebiet nur zulässig, 
wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination 
des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet 
wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.8.3 Flach- und Pultdächer der Hauptgebäude bis zu einer Dachneigung von 10° sowie 
flach geneigte Dächer von hochbaulich in Erscheinung tretenden Nebenanlagen, 
Garagen und Carports sind zu begrünen, sofern die Dachflächen nicht als Terras-
sen oder Wegeflächen genutzt werden. Eine durchwurzelbare Gesamtschichtdicke 
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von mindestens 10 cm ist vorzusehen. Eine Kombination mit Anlagen zur Energieer-
zeugung oder -einsparung ist zulässig.  

1.8.4 Einfriedungen müssen zum Boden einen Abstand von mindestens 20 cm einhalten 
oder bodennah durchlässig für Kleintiere sein. 

1.9 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB) 

1.9.1 Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind 
Standorte für die Pflanzung von Laub- oder Obstbäumen gemäß der Pflanzliste 1 
und 2 (Bäume 1. oder 2. Ordnung, Qualität: Hochstamm, Stammumfang min. 
18 cm) festgesetzt. Die festgesetzten Standorte der Bäume sind bis zu 2 m ver-
schiebbar. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang 
oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art zu ersetzen. 

1.9.2 Pro angefangener 600 m² Grundstücksfläche sind mindestens zwei standortheimi-
sche Sträucher, gemäß Pflanzliste im Anhang, zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten. 

1.9.3 Pkw-Stellplätze im Gewerbegebiet GE sind mit Bäumen (gemäß Pflanzliste im An-
hang) zu überstellen, mindestens 1 Baum je angefangene 10 Stellplätze. Pro Baum 
ist ein Baumquartier von mindestens 3 x 2 m und 12 m³ frei durchwurzelbarem 
Raum vorzusehen. Diese Bäume werden auf das allgemeine Pflanzgebot für Grund-
stücksflächen nach 1.9.2 angerechnet. Bei Stellplatzflächen, die mit Solaranlagen 
überdeckt werden, können die anzupflanzenden Bäume auch außerhalb der Stell-
platzflächen angeordnet werden. 

1.9.4 Die Anpflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schlussab-
nahme) durchzuführen. Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und 
bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art gemäß der 
Pflanzliste zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanzliste. 

 
 
 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) 

 
 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Im Gewerbegebiet GE sind Dächer mit einer Dachneigung von 0° bis 20° zulässig. 

2.1.2 Dächer mit einer Dachneigung zwischen 0° und 10° sind extensiv zu begrünen. Dä-
cher mit einer Dachneigung zwischen 10° und 20° sind in braunen oder grauen Far-
ben einzudecken oder extensiv zu begrünen. Glänzende und spiegelnde Materialien 
sowie Wellfaserzement und offene Bitumenbahnen sind für die Dacheindeckung 
nicht zulässig. 
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2.1.3 Dachaufbauten, die der Energiegewinnung dienen, sind zulässig. Sie sind aus 
blendfreiem Material herzustellen. 

2.2 Wohnungen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

Wohnungen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO (sogenannte Betriebsleiterwohnun-
gen) sind in das gewerbliche Hauptgebäude zu integrieren. Freistehende oder ledig-
lich an das Hauptgebäude angebaute Wohnungen sind nicht zulässig. 

2.3 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.3.1 Werbeanlagen an Gebäuden sind bis zu einer Größe von jeweils 10 m² zulässig. In 
der Summe dürfen sie jedoch 10% der jeweiligen Fassadenfläche nicht überschrei-
ten. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die tatsächliche Gebäudehöhe nicht über-
schreiten. 

2.3.2 Werbeanlagen auf Dächern, mobile Werbeanlagen und Werbeanlagen mit wechseln-
dem oder grellem Licht beziehungsweise fluoreszierenden Farben sind unzulässig. 

2.3.3 Freistehende Werbeanlagen (z. B. Pylon oder Fahne) dürfen eine Höhe von 12 m 
gemessen ab Straßenoberkante nicht überschreiten. Die Ansichtsfläche einer Seite 
der Werbeanlage darf maximal 18 m² betragen. 

2.4 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetationsflä-
che zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

Hinweis: 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht zulässig. 

2.4.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume).  

2.5 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.5.1 Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen dürfen, bezogen auf die 
nächstgelegene Fahrbahn- bzw. Gehwegoberkante, eine Höhe von 2,0 m nicht 
überschreiten. Sockel und Mauern sind bis zu 0,5 m zulässig. 

2.5.2 Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit einer Heckenhinterpflanzung zulässig. 

2.5.3 Einfriedungen aus Stacheldraht sind nicht zulässig. 

2.6 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Gebäude zu 
konzentrieren.  

2.7 Niederspannungsfreileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsleitungen sind im Plangebiet unterirdisch zu führen. 



Stadt Bad Säckingen Stand: 22.09.2025 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  Fassung: Satzung 
„Stöckacker II“ gem. § 10 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 5 von 13 

 

 

3 NACHRICHTTLICHE ÜBERNAHMEN 

3.1 Wasserschutzgebiet 

3.1.1 Das Plangebiet liegt in der Zone III des Wasserschutzgebiets für den Tiefbrunnen Nagelfluh I+II 
sowie für den Tiefbrunnen Wallbach. Die Rechtsverordnung vom 07.06.2013 ist zu beachten.  

3.1.2 Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet Zone III ist die Errichtung von Grundwasserwärme-
pumpen und Erdwärmesonden untersagt. 

3.2 Heilquellenschutzgebiet 

3.2.1 Das Plangebiet liegt in der quantitativen Zone B1 des Heilquellenschutzgebiets Bad Säckingen. 
Der Entwurf der Verordnung zum Schutz der Heilquellen vom 27.06.2022 ist zu beachten. 

3.2.2 Nach aktuellem Entwurf der Rechtsverordnung vom 27.06.2022 ist die Ausweisung von Bauge-
bieten zulässig, wenn in den Festsetzungen zum Bebauungsplan auf die Bestimmungen dieser 
Rechtsverordnung hingewiesen wird und soweit Belange der Grundwasserneubildung und des 
quantitativen Grundwasserschutzes der geplanten Bebauung nicht entgegenstehen und ein An-
schluss der sanitären Abwässer an die Kanalisation erfolgt. 

3.2.3 Eingriffe ins Kristallin oder Rotliegende sind untersagt. 

4 HINWEISE 

4.1 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,80 m sind auszu-
schließen. 

4.2 Bestehende Leitungen 

In den Plangebieten bzw. in unmittelbarer Nähe zu den Plangebieten befinden sich 
Versorgungsleitungen und/oder Anlagen der Stadtwerke Bad Säckingen GmbH. 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Be-
stand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, überpflanzt 
oder anderweitig gefährdet werden. Es muss sichergestellt werden, dass diese Lei-
tungen und Anlagen durch die Bauvorhaben weder technisch noch rechtlich beein-
trächtigt werden. Sollte sich durch die Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung 
der Anlagen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an an-
derem Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die ge-
setzlichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. 

4.3 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird 
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hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

4.4 Geologie 

4.4.1 Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

4.4.2 Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrun-
des ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bau-
werksrelevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

 

4.5 Bodenschutz  

4.5.1 Für den Abtrag, Zwischenlagerung und Auftrag von kulturfähigen Bodenschichten 
und zur Vermeidung und Minderung von Bodeneingriffen in zukünftige Grünflächen 
oder zur Errichtung temporär genutzter Baustelleneinrichtungsflächen, Baustraßen 
und Lagerflächen, gilt: 

 

▪ Bei der Benutzung von Boden (Befahren, Lagern, usw.) sowie beim Abgra-
ben, Auftragen, Umlagern und Zwischenlagern von Bodenmaterial gilt das 
Vermeidungsgebot zur Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Boden-
veränderungen nach § 7 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Boden-
veränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzge-
setz -BBodSchG) einschließlich der Anforderungen an das Auf- und Einbrin-
gen und Umlagern von Materialien nach § 6 BBodSchG. Schädliche Boden-
veränderungen (Bodenverdichtungen, Schadstoffeinträge, etc.) sind vorsorg-
lich zu vermieden.  

▪ Neben den allgemeinen Bestimmungen und Rechtsvorschriften sind insbe-
sondere die Vorschriften der Neufassung der Bundesbodenschutzverord-
nung (BBodSchV n. F.) und der Ersatzbaustoffverordnung (EBV), für die Be-
nutzung, den Umgang und die (Weiter)Verwertung von Bodenmaterial zu be-
achten und anzuwenden. 

▪ Ober- und Unterboden sind entsprechend BBodSchV und DIN 19731 scho-
nend und getrennt voneinander auszubauen. Sie dürfen nicht vermischt wer-
den und müssen getrennt voneinander gelagert werden. Im Unterboden wei-
sen Farbunterschiede, zunehmender Steingehalt, Veränderung der Muste-
rung und/oder der Dichte auf einen Horizontwechsel hin. Unterböden mit un-
terschiedlichen Steingehalten, Farben, Mustern und/oder Dichte (Horizonte) 
sind getrennt auszubauen und zu lagern.  

▪ Ausgebaute Böden (Ober- und Unterboden) sind fachgerecht entsprechend 
DIN 19731 zwischenzulagern und im nutzungsfähigen Zustand zu erhalten 
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und vor Verlust und Verunreinigung zu schützen. 

▪ Beim Wiedereinbau sind die natürlichen Schichtfolgen und -mächtigkeiten 
aus Ober- und Unterboden und Untergrund wiederherzustellen. Dabei sind 
übermäßige Verdichtungen entsprechend DIN 19731 zu vermeiden. 

▪ Zum Erhalt und zur Schaffung von Grün- und Freiflächen sind Böden vor-
handener und zukünftiger Grünflächen vor baulichen und sonstigen schädli-
chen Beeinträchtigungen zu schützen, insbesondere vor Befahrungen und 
dadurch ausgelöste Verdichtungen. Hierzu sollten Grünflächen eindeutig er-
kennbar baulich abgegrenzt werden (z. B. mit Bordsteinen, Gräben, Hecken, 
Natursteinblöcken, Bauzaun (während Baumaßnahmen), Poller etc.) 

▪ Bei Geländeauffüllungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Erdmassenausgleichs, der Geländemodellierung, darf der humose Oberbo-
den (Mutterboden) des Urgeländes nicht überschüttet werden. Für Gelän-
deauffüllungen ist ausschließlich unbelasteter Unterboden (Aushubmaterial) 
zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß 
zu beschränken, womöglich sind Nebenanlagen sowie Zugangswege, Ter-
rassen und Garagenvorplätze mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Ra-
sengittersteine, Schotterrasen, wassergebundene Decke) befestigt werden. 
Bei gewerblichen Hofflächen ist eine wasserundurchlässige Versiegelung 
nur zulässig, wenn auf diesen Flächen wassergefährdende Stoffe umge-
schlagen werden bzw. die Befahrung mit schweren Nutzfahrzeugen eine 
stabile Fahrbahn erfordert. 

▪ Stoffliche Bodenverunreinigungen durch Öle, Bitumenreste, andere Chemi-
kalien, Bauschutt, Betonschlämme, etc. im Verlauf der Baumaßnahmen sind 
zu vermeiden. Im Baugebiet anfallender Bauschutt und sonstige Abfälle sind 
ordnungsgemäß zu verwerten bzw. zu entsorgen. Bauschutt und andere Ab-
fälle dürfen nicht als An- und Auffüllungsmaterial von Geländemulden und 
Leitungsgräben etc. verwendet werden. 

▪ Eine Vermischung von Bodenmaterial mit Fremdmaterialien und Bauabfällen 
ist unzulässig. Eventuelle Fremdmaterialeinträge sind rückstandslos zu ent-
fernen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebietes, z.B. zum Zwecke 
des Massenausgleichs, der Geländemodellierung, usw., ist der Mutterboden 
des Urgeländes im Vorfeld abzuschieben (keine Überschüttung).  Für die 
Auffüllung darf ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) verwendet wer-
den. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen 
oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlos-
sen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. Die 
Art und Weise der erforderlichen weitergehenden Sachverhaltsermittlung ist 
mit der Untere Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

▪ Erfolgte bzw. vorgefundene Bodenbelastungen sind dem Landratsamt, Amt 
für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu melden. 

 

4.5.2 Bei Neuversiegelungen (Neubaugebiete) gilt: 
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▪ Alle Bodenarbeiten die mit Eingriffen in die zukünftigen Grünflächen sowie 
mit Eingriffen in die kulturfähigen Oberbodenschichten verbunden sind, sind 
an der Bodenfeuchte zu orientieren. Bodenarbeiten ohne Schutzvorkeh-
rungen sind nur bis zu maximal fest bis halbfesten Konsistenz (Boden-
feuchte > 50 cbar) zulässig.  
Nur Böden mit geeigneten Mindestfestigkeiten dürfen befahren, aus- oder 
eingebaut oder umgelagert werden. Die Grenzen der Befahrbarkeit und Be-
arbeitbarkeit nach den geltenden technischen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 
19639, DIN 19731, etc.) sind jeweils zu beachten und einzuhalten. Konkrete 
Hinweise zur Bestimmung der Konsistenz finden sich in den DIN-Normen 
18915 und 19639 

▪ Für Böden im Konsistenzbereich ko3 (steif-plastisch) können die Arbeiten 
unter Berücksichtigung des „Nomogramm zur Ermittlung des maximal zuläs-
sigen Kontaktflächendruckes“ fortgesetzt werden. 

▪ Bei einer Saugspannung des Bodens zwischen 6 und 12 cbar, Konsistenz-
bereich ko4 (weich-plastisch) darf der Boden nicht ohne Schutzvorkehrun-
gen befahren werden. Erdarbeiten dürfen jedoch von Baggermatratzen oder 
von Baustraßen aus durchgeführt werden. Dabei darf der mittlere Kontaktflä-
chendruck von 0,4 kg/cm² (40 kPA) nicht überschritten werden. 

▪ Bei nassem bis sehr nassem Boden (Saugspannung unter 6 cbar), Konsis 
gerung irreversible Gefügeschäden verursacht. Ein Befahren und Bearbeiten 
ist unzulässig. 

▪ Nach ergiebigen Niederschlägen ist selbst bei anschließend trockener Witte-
rung die Bearbeitbarkeit und die Befahrbarkeit bis zum Erreichen des Kon-
sistenzbereiches 3 (steif-plastisch) eingeschränkt. Von der Bodenfeuchte ab-
hängige Baustillstandszeiten sind daher rechtzeitig vorher einzuplanen. 

▪ Müssen Böden zukünftiger Grünflächen bauzeitlich in Anspruch genommen 
werden, sind diese durch geeignete Befestigungen vor Verdichtungswirkun-
gen zu schützen.  
Hierfür sind besondere Schutz- und Minimierungsmaßnahmen zu treffen, um 
nachhaltige Bodenschadverdichtungen zu vermeiden. Die Befestigungsarten 
– wie mineralische Baustraßen, Stahlplatten, koppelbare Lastverteilungsplat-
ten, Baggermatratzen etc.– der bauzeitlich genutzten Bodenflächen sind an-
hand der baulichen Nutzungsintensität (Achslasten / spezifische Bodendrü-
cke und Laufwerkstypen, Befahrungsfrequenzen) auszuwählen. Die hierfür 
geltenden technischen Normen (z.B. DIN 18915, DIN 19639, DIN 19731, 
etc.) sind jeweils zu beachten und einzuhalten. 

▪ Bauwege und Baustraßen sollten nach Möglichkeit nur dort angelegt wer-
den, wo später befestigte Wege und Plätze liegen sollen. 

▪ Eine Stabilisierung des anstehenden Bodens mit Kalk-/Zementgemischen ist 
verboten. 

▪ Als Baustraßen sind Recycling- und Mineralbaustoffe entsprechend den zu-
lässigen Einbaukonfigurationen nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zuläs-
sig. Nach §19 Absatz 8 muss zwischen der Baustoffschüttung und dem 
höchsten zu erwartenden Grundwasserstand eine schützende Grundwasser-
deckschicht aus Lehm, Schluff, Ton vorliegen. Bei Kiesschichten ist ein Ein-
bau von Recycling-Baustoffen nicht zulässig. Es dürfen dann nur natürliche 
Mineralbaustoffe zum Einsatz kommen. Unabhängig davon sind die gelten-
den Grundwasserflurabstände einzuhalten. 
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▪ Baubedingte erhebliche Verdichtungen sind vor der abschließenden Herstel-
lung der Grünflächen mit geeigneter dynamischer (Tief-) Lockerungstechnik, 
z.B. mit einem Stechhublockerer, zu beseitigen. Bei Mutterbodenauftrag sind 
baubedingte Verdichtungen vor Wiederauftrag des Mutterbodens zu beseiti-
gen. 

4.5.3 Bodenschutzkonzept 

Für die Erschließung oder die Umsetzung von Bauvorhaben auf einer nicht versie-
gelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche von mehr als 0,5 Hektar 
hat der Vorhabenträger gemäß § 2 Absatz 5 LBodSchAG bei der Planung und Aus-
führung des Vorhabens eines sparsamen, schonenden und haushälterischen Um-
gangs mit dem Schutzgut Boden ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Dabei sind 
insbesondere die Vorgaben der DIN 19659 (Bodenschutz bei Planung und Durch-
führung von Bauvorhaben) und der DIN 19751 (Verwertung von Bodenmaterial) zu 
berücksichtigen. Bei zulassungsfreien Vorhaben (z. B. Erschließungen) ist das Bo-
denschutzkonzept sechs Wochen vor Beginn der Baumaßnahmen der Unteren Bo-
denschutzbehörde des Landratsamts Waldshut vorzulegen. 

Die zuständige Bodenschutz- und Altlastenbehörde kann verlangen, dass die Um-
setzung des Bodenschutzkonzepts durch den Vorhabenträger während der Ausfüh-
rung eines Bauvorhabens auf einer Fläche von mehr als 1,0 Hektar von einer von 
ihm bestellte, fachkundigen, bodenkundlichen Baubegleitung überwacht wird. 

4.5.4 Erdmassenausgleich 

Aus der Abfallvermeidungspflicht des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ergibt sich, dass 
bei der Ausweisung von Baugebieten, der Durchführung von größeren Bauvorhaben 
und bei Baumaßnahmen bei denen Erdaushub anfällt, falls möglich, ein Erdmassen-
ausgleich durchzuführen ist. Dies ergibt sich ebenfalls aus dem Baugesetzbuch und 
dem Bundes-Bodenschutzgesetz. 
Die Vermeidung von anfallendem Erdaushub durch Massenausgleich am Anfallort 
ist notwendig, um die wenige vorhandene Deponiefläche möglichst lange nutzen zu 
können. 

4.6 Artenschutz 

4.6.1 Reptilien 

▪ Um die Einwanderung von Mauereidechsen während der Bauphase in das Bau-
feld zu vermeiden, muss am nördlichen und östlichen Rand entlang des Gehölz-
bestand ein Reptilienschutzzaun aufgestellt werden. 

▪ Um die Tötung oder Verletzung von Tieren, die sich in der Winterruhe befinden 
zu vermeiden, dürfen die Rodungen von Wurzelstubben und die Erdarbeiten im 
Bereich des Gehölzbestand nur in der Aktivitätszeit der Reptilien von April bis 
September durchgeführt werden, wenn die Tiere ausreichend fluchtfähig sind. 

▪ Nach der Rodung und vor Beginn der Erdarbeiten müssen die Mauereidechsen 
aus dem westlichen Bereich des Gehölzbestandes vergrämt werden. Um die 
Aufnahmekapazität des verbleibenden Gehölzbestandes zu erhöhen, müssen 
vorgezogen Ausgleichshabitate im räumlichen Zusammenhang hergestellt wer-
den. 

4.6.2 Vögel 
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Die Rodung von Gehölzen müssen außerhalb der Brutperiode der Avifauna stattfin-
den (Anfang Oktober bis Ende Februar). Sollte dies nicht möglich sein, sind die be-
treffenden Bäume und Gebäude vor der Rodung von einer Fachkraft auf Nester zu 
überprüfen und ggf. die Rodungs- bzw. Abbrucharbeiten bis auf das Ende der Brut-
periode zu verschieben. 

4.6.3 Fledermäuse 

▪ Die Rodung der Gehölze muss innerhalb der Wintermonate, außerhalb der Akti-
vitätszeit der Fledermäuse, stattfinden (von Anfang Dezember bis Ende Februar).  

▪ Grundsätzlich sind die Bauarbeiten nur tagsüber auszuführen, da sich die Fleder-
mäuse dann in der Ruhephase befinden und somit Flugkorridore während der 
Jagdphase nicht beeinträchtigt werden. Nächtliche Ausleuchtungen der Baustelle 
sind zu unterlassen.  

▪ Beleuchtungen der geplanten Gebäude sowie Veränderungen der Beleuchtungs-
situation entlang der Wege und Straßen sollten sich in Relation zum Ist-Zustand 
nicht maßgeblich verändern. Beleuchtungen in Richtung der Gehölze sind zu un-
terlassen. 

▪ Sind nächtliche Beleuchtungen nicht zu vermeiden, muss eine fledermausfreund-
liche Beleuchtung angebracht werden (Anbringung der Beleuchtung nur dort wo 
unbedingt notwendig; Verwendung von „Fledermausleuchten“ mit Lichtspektrum 
um 590 nm, ohne UV-Anteil; Verwendung fledermausfreundlicher Straßenlater-
nen; Anpassung eventueller Ausgleichskästen für Fledermäuse an die beste-
hende Lichtbelastung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Säckingen, den  
 
 
 
 
Alexander Guhl 
Bürgermeister Planverfasser 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Plans so-
wie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvorschrif-
ten mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
des Gemeinderates der Stadt Bad Säckingen 
übereinstimmen. 
 
 
Bad Säckingen, den  
 
 
 
Alexander Guhl 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag der Bekannt-
machung und somit Tag des Inkrafttretens 
ist der _________.  
 
 
 
Bad Säckingen, den  
 
 
 
Alexander Guhl 
Bürgermeister 
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5 ANHANG 

5.1 Pflanzliste 1 / Obstbäume 

Die unten aufgelisteten heimischen Obstbaumsorten, die von der Beratungsstelle für 
Obst- und Gartenbau des Landratsamtes Waldshut empfohlen werden. 

Die Bäume sollten hochstämmig sein und einen Stammumfang von mind. 18-20 cm 
zum Pflanzzeitpunkt aufweisen. 

Äpfel:  Berlepsch, Brettacher, Boskoop, Bittenfelder, Bohnapfel, Berner 
Rosen, Blumberger Langstiel, Danziger Kantapfel, Florina, Graf-
ensteiner, Grahams Jubiläumsapfel, Jakob Lebel, Jakob Fischer 
Früh, Kardinal Bea, Leipferdinger, Lausitzer Nelkenapfel, Maun-
zenapfel, Ontario, Remo, Rote Sternrenette, Rinkel, Sir Prize, Son-
nenwirtsapfel, Tränkle Sämling, Winterrambour, Witshire, Rewena 

Birnen:   Bayerische Würzbirne, Schweizer Wasserbirne, Gelbmöstler 
Bayerische Weinbirne, Alexander Lucas 

Kirschen:   Dollenseppler, Langstieler, Johanna 

Zwetschgen:  Bühler, Hauszwetsche, Mirabelle v. Nancy, Zibarten, Wagenstäd-
ter Schnapspflaume 

Walnuss:   Sämling Nr. 26, Nr. 139, Nr. 1247, Weinsberg 1 

5.2 Pflanzliste 2 / Laubbäume 

Zulässig sind nur standortgerechte, landschaftstypische Laubbaumarten mit einem 
Stammumfang von mindestens 18-20 cm zum Pflanzzeitpunkt. Es muss sich um in 
Wallbach heimische Baumarten aus dem Herkunftsgebiet Nr. 7 handeln (Quelle: 
Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, LfU 2002). 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 

Betula pendula Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Prunus avium Vogelkirsche 

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Sorbus torminalis Elsbeere 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus glabra Berg-Ulme 
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5.3 Pflanzliste 3 / Sträucher 
Zulässig sind nur standortgerechte, landschaftstypische Sträucher (2x verpflanzt, 
Höhe zum Pflanzzeitpunkt mindestens 60 cm). Es muss sich um in Wallbach heimi-
sche Straucharten aus dem Herkunftsgebiet Nr. 7 handeln (Quelle: Gebietsheimi-
sche Gehölze in Baden-Württemberg, LfU 2002). 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Alnus glutinosa Schwarz-Erle 

Carpinus betulus Hainbuche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel 

Crateaegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn 

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Gewöhnl. Pfaffenhütchen 

Frangula alnus Faulbaum 

Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster  

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche  

Prunus spinosa Schlehe  

Quercus petraea Trauben-Eiche 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Rhamnus catheartica Echter Kreuzdorn  

Rosa canina Echte Hunds-Rose 

Salix caprea Sal-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder  

Sambucus racemosa Trauben-Holunder  

Sorbus aria Echte Mehlbeere 

Tilia cordata Winter-Linde 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde 

Ulmus minor Feld-Ulme 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball  

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

 


